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Rund um den Ruhestand

Entlastung für Lk (im „Alter“)

❖ Möglichkeiten 
❖ Konsequenzen

❖ Vorweg:  Neues aus der ADB 

Willkommen zur Personalversammlung
Kulmbach 10. November 2021

Lang
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Aktuelle ADB-Info – kurzgefasst

„NoMa“ und „B B B “

⚫ Beihilfe

⚫ Beförderung

⚫ Besoldung
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Notmaßnahmen
auschließlich dienstrechtlicher Art

• Arbeitszeitkonto

• TZ (Antrags-, Alters-TZ)

• Antragsruhestand

• Freistellungsjahre (ersatzlos)
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1. Arbeitszeitkonto

WER? Alle GS-Lk (nicht FL, FöL)

ausgenommen Lk geb. vor dem 01.08.63,

Sb mit GdB 50 und Gleichgestellte auf Antrag

LK mit begrenzter o. eingeschränkter D.fähigk.

Ablauf: 5 – 3 – 5

Im Schuljahr 2020-21 beginnen die 

50 – 57jährigen Lk

TZ-Antrag: 24  + 1 AZK, FöS: 23 +1
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2. Antragsteilzeit

WER? Alle Lk an GS, MS, FöS

ausgenommen  FöL,

Sb mit GdB 50 und Gleichgestellte auf Antrag

ATZ-Modelle in TZ-form sind nicht betroffen!

U.min: LK an FöS 23 (+1), alle anderen 24 (+1)

Ermäßigungs-, Anrechn.std. werden gewährt

Fam.polit. TZ läuft immer bis Schuljahresende



Früher in Pension?  Entlastung im Alter?  – wie geht`s weiter ?NoMa- KonsequenzenRund um den Ruhestand - Entlastungsmöglichkeiten

3. Antragsruhestand erst ab 65

WER? Alle Lk an GS, MS, FöS ab sofort

WER NICHT?

 Sb mit GdB 50 weiterhin ab 60

 Gleichgestellte auf Antrag ab 64

 Lk mit genehmigten Freistellungsjahren in

Verbindung mit anschl. Antragsruhestand (64)

 begründete Ausnahmen (Einzelfallabwägung)

Sonderregelung für Augustgeborene bleibt, aber 65!
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Neues aus der ADB – kurzgefasst:

3 bemerkenswerte „B “

⚫ Beihilfe

⚫ Beförderung

⚫ Besoldung
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Verbesserung der Beihilfe ab 01.01.2019 

➢ In Elternzeit jetzt alle 70 % (bisher nur für Alleinerz.)

!! Bitte selbst den privaten Krankenversicherungsschutz auf 30 Prozent reduzieren!

➢ Sehhilfen: zwischen 31,00 € und 92,50 €  ++

!!!  Bei erstmaliger Einreichung ärztl. Verordnung beilegen

➢ KH kann mit der Bh-stelle direkt abrechnen

➢ Heilbehandlungen: Anhebung der beihilfefähigen

Höchstbeträge um etwa 30 Prozent

➢ Wegfall des Mindestbetrages von 200 Euro

➢ Einreichungsfrist von 1 Jahr auf 3 Jahre 
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Beförderung

➢ Beförderungsrunde FöS zum 01.11.2021: 

~ 100 K&K nach A13 mit Amtszulage

➢ Beförderungskriterien 2021 ähnlich 2020

➢ zweites Beförderungsamt der Lehrer:

mindestens 3 Jahre seit der letzten Beurteilung

➢ Ziel des BLLV ist ein jeweiliger „Beförderungskegel“:

⚫ 35% der Stellen im Eingangsamt 

⚫ 35% der Stellen im 1. Beförderungsamt

⚫ 30% der Stellen im 2. Beförderungsamt
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Besoldungsanpassung 2014-2020
Gesamtvolumen mehr als 800 Mio/Jahr

• 01. Jan 2014: plus 2,95 %

• 01. März 2015:  plus 2,1 %

• 01. März 2016:  plus 2,4 % (min. 75 €)

• 01. März 2017: plus 2,0 % (min. 75 €)

• 01. Jan 2018: plus 2,35 %

• 01. Jan 2019:    plus 3,2 % 

• 01. Jan 2020: plus 3,2 %

• 01. Jan 2021: plus 1,4 %

Dynamisierung aller Zulagen
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B  I  L  A  N  Z

• Im Rahmen des Neuen Dienstrechts 

erfolgten bisher 

finanzielle Verbesserungen für über 

30.000 Kollegen/-innen

• Allein im Jahr 2021 über 1800 

Beförderungen für GS/MS/FöS
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D U R C H G E S E T Z T !!

Weihnachtsgeld bleibt in 

bundesweit einmaliger 

Höhe erhalten!
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24 (+1)  will und kann ich nicht!!!

Wo bleibt die Entlastung

für Lehrerinnen und Lehrer

(im „Alter“)???

Lang 
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1. Beurlaubung

Nach wie vor möglich:

1.1  aus fam.pol. Gründen (nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG)

Vorss: Tatsächliche Betreuung eines Kindes unter 18

(keine Anrechnung d. Elternzeit bis 3 J.) Höchstdauer 15 J 

Weiterhin  keine Bewilligung nach Art. 90 Abs.1 (KMS 13.11.17)

also keine Beurlaubung

 aus arbeitsmarktpolitischen Gründen

 oder Altersurlaub
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Beurlaubung (2)

1.2 Elternzeit (§12 UrLV) bis zur Vollendung des 3. Lebensj.

Aufteilung möglich, Elterngeld 65% v. Netto > Durchschnitt aus 

den letzten 12 Mon , max. 1800 €, Anspruch auf Beihilfe 

1.3 Beurlaubung zur Pflege von Angehörigen

für die Dauer von bis zu zwei Jahren auch dann möglich,

wenn der Beamte die bisherige Höchstbeurlaubungsdauer

für familienpolitisch begründete Beurlaubungen bereits 

ausgeschöpft hat seit 2019 von 15 auf 17 J!

(Zeiten zur Pflege naher Angehöriger werden der Elternzeit u. der 

Beurlaubung zur Kinderbetreuung laufbahnrechtlich gleichgestellt)
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2. Teilzeit

Aktuelle Info aus dem KM:

Vorläufig keine weiteren Einschränkungen zur

ATZ
(s. Merkblatt)
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2.1 Aus fam.pol. Gründen (nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG)

Vorss: Tatsächliche Betreuung eines Kindes unter 18

UPZ min. 1/5, z.B. GS 28/5 = 5,6! 

2.2 Während der Elternzeit (nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 2 BayBG)

Vorss: Dienstl. Belange dürfen nicht entgegenstehen,

max. UPZ 3/4, Höchstdauer solange Vorss. vorliegen

2.3  Antragsteilzeit (nach Art. 88 BayBG)

KMS vom 07.01. und 05.02.2020: Minimum 24!

2.4  Teilzeitbeschäftigung im Rahmen des
Freistellungsmodells / Sabbatjahr gestrichen!
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2.5 Altersteilzeit

D U R C H G E S E T Z T !!

Altersteilzeit

bleibt bundesweit einmalig erhalten!

Änderung: Verschiebung um ein Jahr
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2.5 Altersteilzeit ab 2010

 Altersteilzeit wird unbefristet fortgesetzt

 Beantragung mindestens 6 Monate vor Beginn

 Schon seit 1.8.15: 

Kombination Antragsruhestand und ATZ möglich!

 Bedingungen:

Zu Beginn des Schuljahres oder Schulhalbjahres, in dem das 

60. Lebensjahr (GdB ab 50%: → 58. Lebensjahr) vollendet wird

⬧ Arbeitszeit 60 % (keine AE)

⬧ Bezahlung 80 % (v. Netto)

⬧ Ruhegehaltfähigkeit 60 %
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2.5.1 ATZ Blockmodell

• Gesamtdauer: 7,5 / 6,25 / 5,0 / 3,75 / 2,5 / 1,25 – Jahre

• Freistellung: 3,0 /  2,5  / 2,0 /  1,5  / 1,0 /  0,5  – Jahre

• Erstreckt sich bis zum Eintritt in den Ruhestand

• Keine Altersermäßigungsstunden!

• Auch für TZ-Beschäftigte (Durchschnitt letzte 5 Jahre)

• Funktionsinhaber: Höchstdauer 5 Jahre

• Keine funktionslosen Beförderungen ab dem letzten 

Jahr der Ansparphase

(Berechnung mittels Tabelle z.B. geb. 7/62)
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2.5.2 ATZ im TZ-Modell

• Bedingungen wie Blockmodell 

(Gesamtdauer,  keine Altersermäßigungsstunden…)

• Keine Freistellung, sondern 60% über die ges. Laufzeit
Beispiel: In den letzten 5 Jahren 25 Stunden, d.f.

im TZ-Modell durchgehend 60 %, also 15 Stunden

• Erstreckt sich bis zum Eintritt in den (Vor-) Ruhestand

• Für Funktionsinhaber nicht möglich!

(Ausnahme 2. Konrektor)

(Berechnung mittels Tabelle)
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3. Eingeschränkte Dienstfähigkeit (1)

Diese wird nur anerkannt, wenn die Einschränkung 

➢ vorübergehend ist, 

➢ ein ärztliches Zeugnis attestiert, dass die 

➢ volle Dienstfähigkeit innerhalb eines Jahres

wiederhergestellt  werden kann (kein AZK).

➔ Stufenplan mit Wochenstundenmaß 



Volle Bezüge, voll ruhegehaltsfähig

• ➢
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Mögliche Formulierung:
• „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist davon 

auszugehen, dass bei Frau Frank ab 01.12.2022 wieder volle 

Dienstfähigkeit besteht. Um das Ziel der vollen Dienstfähigkeit 

zu erreichen, sollte die Lehrkraft schwerpunktmäßig zum 

Stundenausgleich bzw. zur Differenzierung eingesetzt werden.“

• Wiedereingliederungsplan (4 Phasen)

W o c h e n t a g e Wo-Std

Datum   Mo  Di  Mi   Do   Fr ges.

Phase 1  10.01.- 28.02.2022   2     3    0    3     2 10

Phase 2  01.03.- 24.04.2022   3     4    0    4     3 14

Phase 3 … 18

Phase 4 22 

3. Eingeschränkte Dienstfähigkeit (2) 
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4. Begrenzte Dienstfähigkeit

• Ziel: Vorz. Ruhestandsversetzung vermeiden, 

sofern mind. die Hälfte der UPZ erfüllt werden kann

• Festsetzung der Regierung oder auf eigenem Antrag

• Prozentsatz stellt der Amtsarzt fest (Vorschlag Facharzt)

• Dienstbezüge: Zuschlag von 50 % der ermäßigten AZ 

➔ Beispiel: 

➢ Dienstfähigkeit 60 

➢ Zuschlag 50 % von 40 % der gekürzten Besoldung

➢ Bezüge: 80 %
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Möglichkeiten der 
(vorzeitigen)

Ruhestandsversetzung

(mit und ohne GdB 50+)
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• Erreichen der Altersgrenze ➔ 67 Jahre
Übergangsregelung für die Jahrgänge ´47 bis ´63 

(s. Tab. Ruhestandseintritte: z. B. Jg 55: 65+9, Jg 58: 66)

Schwerbehinderte (ab GdB 50) ➔ 65 Jahre

Übergangsregelung  für die Jahrgänge ´52 bis ´63 

• Auf Antrag nach Vollendung des 65. Lebensj.
SB ➔ 60 Jahre (nur noch möglich zum 01.08.)

• Dienstunfähigkeit (Feststellung durch den Amtsarzt)

• Dienstunfähigkeit auf Antrag 
(amtsärztl. Gutachten)
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Konsequenzen-Versorgungsabschläge

• Kein Abschlag bei Vollendung des 65. Lebensjahres

und 45 Dienstjahre – SB 40 Dienstjahre

Übergangsregelung für die Jahrgänge ´47 bis ´63 

(s. Tabelle Ruhestandseintritte)

• Bei Dienstunfähigkeit kein Abschlag nach

Vollendung des  65. Lebensjahres (o. 64 Lj u 40 Dj)

Übergangsregelung für die Jahrgänge ´47 bis ´63 

• SB auf Antrag ab 60. Lj mit Versorgungsabschlag
(Pro Monat 0,3 % vor Vollendung des 65. Lebensjahres)

Übergangsreg. für die Jg. 52 bis 63 - z.B. Jg. 57 ➔ 63 J 11 Mon 
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Erst einmal:

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !
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Nachfragen

Im Falle besonderer persönlicher Anliegen

Meine Tel-Nr: 09543 – 9438

Und meine E-Mail-Adresse:

auclang@web.de


